
il S, Vo
fang an rch die anze Zeit de bestehenden Ehe den Kın-

ersegen ausschloß. Als der Prozeß schon weiıt ediehen WAaT,entdeckte das Richterkollegium, daß die Tau VOT Eheabschluß
bereits von der KEinstellung des Mannes ZUu Kındersegen wußte,
nichtsdestoweniger aber die Ehe schloß, ın der tillen Erwar-
Lung, der Mann werde seine Gesinnung andern.

Die Tau ist also mit Schuld der Ungültigkeit der Ehe
und entbehr ach 37 der Instruktion VOo August 1936
des Klagerechtes. ach Can. 1892, I, 2 ist aber eiIn Urteil unheil-
bar unguültig, Wenn die Klageberechtigung (persona standı In
Judicio Was ist NU: tun? Wenn die Voraussetzungendes Art der Instruktion VOo ugus 1936 egeben SInd,

könnte Ja auf eıne Anzeige hın der Promotor Justitiae die
n Klage erheben, aber alle bısherigen Einvernahmen mußten eTr-

ings gemacht werden. Will In  —; 1es vermeilden, könnte
Can. 1740, I eine Abhilfe gewähren: Die Klä  T1n verzıichtet
miıt Zustimmung der Gegenpartei Un: unter Genehmigung des
Gerichtes auf die nstanz. 1edurc werden ach can 1738 die
Acta Causae (Beweisaufnahmen) aufrecht erhalten und können
bel einer eventuellen Klageerhebung des Promotors benützt WeI-
den Eın anderer Weg ware Ansuchen der ulıla Gewährungder Klageberechtigung e1ım Apostolischen Stuhle un Sanie-
TUuN$Ss des bısherigen Prozesses.

E VA Prof Dr Joh Haring.
(Bilder dem Österreichischen Konkordatseherecht.) Der

von Geburt aus evangelische Rudolf heiratet die katholische
Regina. Die Trauung findet Jediglich beim zuständıgen evangeli-schen Pastor a Die Ehe gestaltet sich unglücklich un! kommt

einer Scheidung VO 1SC. un ett. Die katholische Re-
gina möchte Nnun eine katholische Ehe mit dem Katholiken Fer-

nand eingehen. Bietet das Österreichische Konkordat irgendwelche Handhabe hiefür? Kanonisch ist die Ehe Rudolf-Reginaungültig, da egina als Katholikin ach Can. 1099, 1, Il. E 10
diıe katholische FEheschließungsform gebunden ist, die aber icht
erfüllt wurde. Die kirchliche Ungültigkeitserklärung dieser Ehe
ann ach Art. 231 der Instruktion VO 15 August 1936 1m kur-
A Wege erfolgen; staatlıch aber ach Osterreichischem Rechte,
S 11, G.- ist die Ehe untrennbar, weil ein Teıil bei Ein-
gehung der Ehe katholisch WAar. ach der Osterreichischen Ehe-
instruktion, S, D ann aber Regina mıiıt bıschöflicher Erlaubnis
eine rein kirchliche Ehe ohne bürgerliche Rechtswirkungen ein-
©  en Regina ıll sich aber damit ıcht egnügen, da sie iın die-
Ser rein kirc.  ichen Ehe staatlıch nicht die ellung einer Tau
hat und die etwaigen Kinder Aaus dieser Ehe staatlıch nıicht als



ehelic esehen erden können berät sich Nu.  o}
ihrem Rechtsfreund Bei dieser Unterredung stellt sich era
daß Regina be1 ihrer Verheiratung mıit Rudol{£f untier starkem
Drucke ihrer Eiltern gestanden, ZUr Ehe ezwunsen worden ist
Koönnte 19888 vielleicht AuSs diesem Grunde die Ehe udolf-Anna
ungultı Tklärt un! dadurch der Weg auch staatlich
u  1 geebnet werden? 1ne kirchliche Ungültigkeıts
erklärung mıiıt staatlıcher Vollstreckbarerklärung ist VOLFr

liegenden Falle nıcht möglıch. Grunde Die Ehe Rudaolf
Regına ist keine ‚„kirchliche Ehe‘‘ Sinne des Bundes
eseLizes VO Maı 1934 G.-  ex  Julaf 1934 11 (näm-
iıch e1iNe Ehe VOr Priester der katholischen Kırche gemä
dem kanonischen ec. geschlossen Dıies ist aber ach (1)
desselben Gesetzes eiNe Voraussetzung für die staatlıche oll-
streckbarerklärung Es bliebe also Nnu  — der Ausweg, daß RKegına
eim staatlıchen Gericht ach 55 . B., diıe Ungültigkeits-
erklärung ihrer Ehe Furcht un wan erwirkt. Könnte
nıcht eiwa Wege der staatlıchen Dıspensation VO Hındernis
des staatlıcherseıts bestehenden hebandes das angestrebte Ziel
erreicht werden? Vielleicht och bleibt es raglıc ob diıe Ver-
waltungsbehörden eINe Dispensatıon erteijlen. Und wWennl Ja,
ann Rudaolf die gerichtliche Ungültigkeitserklärung der zweıten
LEhe erwirken, da die Gerichte dıe Verfügung der Verwal-
tungsbehörrden nicht gebunden sind.

TAazı Prof Dr Joh Haring
(Schrittmacher des Aberglaubens.) Wenn mıt dem Schwin-

den des religı1ösen Geistes der Aberglaube all se1Nenln MAanNnNı$S-
altıgen Ausstrahlungen mehr erstarkt, 1eg ein TUND!
nıerfür auch der weıten Verbreitung abergläubischer Liıteratur.
„Es ist Sar merkwürdig‘‘, sagt miıt ec. der protestantische
Forscher un beste Kenner des Aberglaubens, Professor uttke,

weilc. lawınenartigem Fortschritt sich diese Lıteratur den
etzten Jahren vermehrt hat un ohl och merkwürdiger daß
sıch deutscher Buchhandel uUrc. solche selbsterwählte
chmach tief herabw digt” (Der deutsche Volksaberglaube
der Gegenwart Berlın 1925 487) Während der olksaDer-
glaube durchaus oft naturwüchsıg ist, NalV, uralten überkom:--

Vo  sSsıllen Lebenswurzeln besıiıtzt ist der Kunst-
aherglaube das er. niıedrigster Spekulatıon, ein gewinnreiches
Gewerbe, Beutelschneiderel, das mıt oroskopen, Talısmanen,
Amuletten, Liebestränken, magischen Düften die Neugierde, die
uCcC. ach eheimnisvollem un die ans Fabelhafte grenzende
Leichtgläubigkeit der enge geschäftlichen Zwecken aUSNUuTLZ
Hier eistet das Buch die besten Vorspanndienste. Das Buch ist

eın untrüglicher Gradmesser für die eistige Haltung des
99*


